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Mülltourismus in Deutschland 

In der letzten Zeit haben die nicht mehr ausreichend vorhandenen Ent-
sorgungskapazitäten in manchen Bereichen dazu geführt, daß Abfälle 
verstärkt über lange Strecken transportiert werden. Besonders be-
denklich ist die wegen der durch unterschiedliche Entsorgungsniveaus 
bedingten niedrigeren Preise verursachte Verbringung von Abfällen aus 
den alten in die neuen Bundesländer. Obwohl eigentlich Abfälle soweit 
wie möglich in der Nähe ihres Entstehungsortes entsorgt werden sollten, 
werden Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbemüll, für deren 
Transport keine Beförderungsgenehmigung erforderlich ist, und Son-
derabfälle — zum Teil unter dem Deckmantel des Wirtschaftsgutes — 
über längere Strecken transportiert. Berichte häufen sich, daß am Ende 
des Transports nicht selten eine wenig umweltgerechte und sogar um-
weltbedrohende Entsorgung steht. In den neuen Bundesländern sind 
neben den bereits vor der Vereinigung be triebenen „Deponien" eine 
Reihe von weiteren Anlagen, insbesondere Verbrennungsanlagen ge-
plant, die neben den do rt  selbst anfallenden Abfällen auch zusätzliche 
Abfälle aus den alten Bundesländern aufnehmen können bzw. sollen. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit vom 23. März 1992 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 
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Vorbemerkung 

Die im allgemeinen Sprachgebrauch als „Mülltourismus" be-
zeichnete grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen ins 
Ausland widerspricht dem im Abfallgesetz verankerten Grund-
satz der Inlandsentsorgung. 

Für das Inland fordert das Bundesabfallgesetz eine Zusammen-
arbeit zwischen den Bundesländern auf dem Gebiet der Abfall-
entsorgung. Die Bundesregierung hält eine solche Zusammen-
arbeit über die Ländergrenzen hinweg grundsätzlich für wün-

schenswert. Sie ist allerdings der Auffassung, daß dies jedoch 
keine „Einbahnstraße" von West nach Ost sein darf. 

Ziel der Abfallwirtschaftspolitik in den neuen, aber auch in den 
alten Ländern muß es daher sein, eine ausreichende Entsorgungs-
infrastruktur auf hohem technischen Niveau für die dort anfallen-
den Abfälle zu schaffen. Bis die notwendigen Kapazitäten zur 
Verfügung stehen, werden allerdings noch einige Jahre ver-
gehen. Der Bundesregierung sind weder in den alten noch in den 
neuen Ländern „Überkapazitäten" bekannt. Daraus folgt, daß in 
den neuen Ländern keine Kapazitäten zur Aufnahme von Abfäl-
len aus den westlichen Bundesländern verfügbar wären. Die 
wenigen höherwertigen Entsorgungsanlagen in den neuen Län-
dern sollten daher vorrangig zur Entsorgung der in den neuen 
Ländern anfallenden Abfälle genutzt werden. 

1. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über das Ausmaß 
und insbesondere die Entwicklung des Mülltourismus in Deutsch-
land seit der Vereinigung vor? 

Der Bundesregierung liegen offizielle Mitteilungen aus den neuen 
und alten Ländern über Art und Umfang von Abfallverbringungen 
nicht vor. Sie konnten in der für die Beantwortung der Anfrage 
gesetzten kurzen Frist auch nicht beschafft werden. 

Hinweisen über mutmaßliche illegale Abfalltransporte geht die 
Bundesregierung jedoch regelmäßig nach. Hierbei werden die zu-
ständigen Behörden der betroffenen Länder sowie die Strafverfol-
gungsbehörden eingeschaltet. 

2. Gibt es, da manche Aspekte des Mülltourismus die Formen organi-
sierter Kriminalität angenommen haben, Erkenntnisse des Bundes-
kriminalamtes oder ähnlicher Bundeseinrichtungen zu diesen Fra-
gen? 

Das Bundeskriminalamt hat zu dieser Frage folgende Antwort 
übermittelt: 

„Nach der Wiedervereinigung im Oktober 1990 sind dem Bundes-
kriminalamt insgesamt fünf Sachverhalte bekanntgeworden, wo-
nach Sondermüll illegal in die neuen Bundesländer - Mecklen-
burg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen — geliefert 
wurde. Erzeuger und Beförderer dieser Sonderabfälle waren Fir-
men aus Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen. 
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Bei den Sonderabfällen, die als Wirtschaftsgut falsch deklariert 

waren, handelte es sich unter anderem um: 

— zirka 1900 Tonnen Erdaushub, verunreinigt mit Methan, Chlo-

riden und Schwermetallen; 

— zirka 1 500 bis 2 000 Tonnen Sägespäne-Öl-Gemisch für Heiz-

kraftwerke; 

— zirka 1 000 Tonnen Sägespäne, verunreinigt mit Lackrückstän-

den, Lösemitteln und Altöl; 

— zirka 270 Tonnen Klärschlamm, verunreinigt mit Mineralölen; 

— unbekannte Mengen von Abfällen jeglicher Art, wie zum Bei-
spiel Industrie- und Gewerbeabfälle, Elektrogeräte, Farb- und 

Lackgemische, Verdünnungen und Härter. 

Verschiedene, dem Bundeskriminalamt bekanntgewordene 
Pressemeldungen über einen ,Giftmülltourismus in die neuen 

Bundesländer konnten bisher nicht ve rifiziert werden. " 

3. Reichen die vorhandenen Rechtsgrundlagen sowie die verwal-
tungsmäßige und polizeiliche Ausstattung aus, um die sich ausbrei-
tende Entsorgungskriminalität effektiv zu bekämpfen? 

Die ordnungsrechtlichen Grundlagen des Abfallgesetzes der Bun-
desrepublik Deutschland und der Landesabfallgesetze sowie die 
damit verbundenen Eingriffsmöglichkeiten der Vollzugsbehör-
den, welche ergänzend auf das Polizei- und Ordnungsrecht zu-
rückgreifen können, reichen aus, um eine den abfallrechtlichen 
Bestimmungen entsprechende Entsorgung sicherzustellen. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, daß durch die Rest-

stoffbestimmungs-Verordnung vom 3. April 1990 die Länderbe-

hörden auch die Möglichkeit erhalten haben, bei der Verwertung 
von Reststoffen abfallrechtliche Nachweisverfahren anzuordnen, 
um Umgehungen des Abfallgesetzes zu erschweren. 

Weiterhin erfassen die §§ 326 und 327 des Strafgesetzbuches 
kriminelle Fälle illegaler Abfallentsorgung, die in den Zuständig-
keitsbereich der Strafverfolgungsbehörden fallen. Im Entwurf des 
Zweiten Gesetzes zur Bekämpfung der Umweltkriminalität ist zur 
besseren Bekämpfung des sogenannten Abfalltourismus von der 
Bundesregierung vorgeschlagen worden, illegale grenzüber-
schreitende Verbringungen von Sonderabfällen künftig mit Kri-
minalstrafen statt wie derzeit mit Geldbußen zu ahnden. Der 
Entwurf befindet sich in der parlamentarischen Beratung. 

Die Organisation einer effektiven Zusammenarbeit von Ord-
nungs- und Strafverfolgungsbehörden sowie deren ausreichende 
personelle und sachliche Ausstattung ist Aufgabe der Länder. 

4. Wie bewertet die Bundesregierung die Aussagen des Greenpeace-
Dossiers „Müllkolonie Ostdeutschland"? 
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Das der Bundesregierung bekannte Greenpeace-Dossier „Müll-
kolonie Deutschland" enthält eine Reihe von Vorgängen mit gra-

vierenden Verstößen gegen das deutsche Abfallrecht. Bei den im 
Greenpeace-Dossier geschilderten Vorgängen handelte es sich in 
der Regel um straf- bzw. ordnungsrechtlich relevante Tatbe-

stände, in denen zuständige Strafermittlungsbehörden tätig 
werden. 

Die Bundesregierung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 

daß nach ihrer Auffassung gerade in den neuen Ländern ein be-
sonders dringlicher Bedarf an Neuanlagen, die dem Stand der 
Technik entsprechen, besteht. Nur so kann sichergestellt werden, 
daß die derzeit zwangsläufig weiterzunutzenden Altanlagen, die 
nicht auf den Stand der Technik umgerüstet werden können, 
baldmöglichst stillgelegt werden. 

Die Bundesregierung ist besorgt, daß der erwartete und von den 
neuen Ländern angestrebte schnelle Aus- und Umbau der Entsor-
gungsinfrastruktur im Beitrittsgebiet durch Kampagnen, die sich 
auch gegen Projekte zur Verbesserung der Umweltsituation rich-
ten, weiter verzögert wird. Sie weist darauf hin, daß nicht zuletzt 
deshalb die dringend erforderliche Standortsuche für und die 
Errichtung von Abfallentsorgungsanlagen, die dem Stand der 
Technik entsprechen, in den neuen Ländern nur schleppend vor-
ankommt. Das gleiche gilt auch für Anlagen zur Verwertung von 
Reststoffen. Der Auf- und Ausbau der Entsorgungsinfrastruktur in 

den neuen Ländern muß nach Auffassung der Bundesregierung 
gleichgewichtig neben anderen Infrastrukturmaßnahmen stehen. 
Eine gesicherte Entsorgung ist eine wichtige Voraussetzung für 
die Ansiedlung neuer Betriebe und den Wirtschaftsaufschwung in 
den neuen Ländern. 

5. Stimmt die Bundesregierung der Auffassung zu, daß es sich bei der 
Ablagerung von besonders überwachungsbedürftigen Abfällen, 
wie z. B. Filterstäuben aus Abfallverbrennungsanlagen, Batterien 
und asbesthaltigen Abfällen, auf Deponien ohne Basisabdichtung 
um keine ordnungsgemäße Entsorgung im Sinne des Abfallgeset-
zes handelt? 

Die Bundesregierung stimmt dieser Auffassung zu. Sie hat des-
halb mit der am 1. Ap ril 1991 in Kraft getretenen TA Sonderabfall 
den Stand der Technik bei der Entsorgung von besonders über-
wachungsbedürftigen Abfällen festgelegt. 

Danach müssen Deponien über eine Basisabdichtung verfügen. 
Eine gegebenenfalls notwendige Nachrüstung bei bestehenden 
Deponien bedarf sorgfältiger Planung. Deshalb sind in der TA 
Sonderabfall für bestehende Deponien, die nicht dem dort festge-
legten Stand der Technik für Neuanlagen entsprechen, Über-
gangsvorschriften enthalten. Nach diesen Übergangsvorschriften 
sollen die zuständigen Behörden nachträglich anordnen, daß ein 
Nachrüstprogramm aufzustellen ist und daß innerhalb eines Jah-
res nach Anordnung vollständige und prüffähige Pläne vorzu-
legen sind, die dann die Grundlage für die zu treffenden Entschei-
dungen bilden. 
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Um die geordnete Entsorgung der zur Zeit anfallenden besonders 
überwachungsbedürftigen Abfälle sicherzustellen, müssen — ins-

besondere auf dem Gebiet der neuen Länder — bestehende, zuge-
lassene Abfalldeponien weiterbetrieben werden, bis neue nach 
dem Stand der Technik errichtete Anlagen zur Verfügung stehen 
bzw. erforderliche Nachrüstungen der Anlagen durchgeführt 

sind. 

6. Mit welchen Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung gegen der-
artige unsachgemäße Entsorgungspraktiken vorzugehen? 

Siehe Beantwortung zu Frage 5. Die Bundesregierung geht davon 
aus, daß die für den Vollzug des Bundesrechts zuständigen Län-
der auf die Einhaltung der Pflichten für eine ordnungsgemäße 

Entsorgung im Rahmen der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

des Bundes Sorge tragen. 

7. Beabsichtigt die Bundesregierung, den Transport von Hausmüll 
und hausmüllähnlichem Gewerbemüll unter bestimmten Bedin-
gungen genehmigungspflichtig zu machen? 

Wenn ja, unter welchen Bedingungen, und wann? 

§ 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Abfallgesetzes stellt die kommunalen 
Gebietskörperschaften zunächst von der Einsammlungs- und Be-
förderungsgenehmigung frei. Der Gesetzgeber ging davon aus, 
daß die kommunalen Gebietskörperschaften die Entsorgung des 
sog. „Hausmülls" in ihrem Hoheitsbereich sicherstellen, eine prä-

ventive Überwachung mittels der Einsammlungs- und Beförde-
rungsgenehmigung aufgrund der öffentlich-rechtlichen Struktur 
der Gebietskörperschaften entbehrlich erscheint und im übrigen 
die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften — insbesondere die 
Erfüllung der Entsorgungspflichten — letztlich über die Kommu-

nalaufsicht gewährleistet wird. 

Nachdem nunmehr zunehmend die Gebietskörperschaften die 
„Eigenentsorgung" ihrer Abfälle nicht mehr sicherstellen können 
und damit teilweise sogar auf Entsorgungsanlagen im Ausland 

angewiesen sind, gewinnt die Frage an Bedeutung, ob die o. g. 
Freistellung zugunsten der öffentlich-rechtlichen Körperschaften 
nach Sinn und Zweck auch hinsichtlich überregionaler Transporte 
gilt, die Grenzen des jeweiligen Landkreises oder der kreisfreien 

Stadt also überschritten werden. 

Führende Kommentatoren zum Abfallgesetz verneinen diese 
Frage, so z. B. Hösel/von Lersner: „Die Körperschaften des öffent-

lichen Rechts sind nur insofern von der Genehmigungspflicht frei-
gestellt, als sie Abfälle im Rahmen ihrer Entsorgungspflicht nach 
§ 3 Abs. 1 einsammeln oder befördern, also dann nicht, wenn sie 
außerhalb ihres Gebietes Abfälle einsammeln oder befördern, es 
sei denn sie tun dies im Auftrag der dort entsorgungspflichtigen 
Körperschaft" (Hösel/von Lersner, Randnummer 13 zu § 12). So im 
Ergebnis auch Kunig/Schwermer/Versteyl: „Die Genehmigungs-
freiheit der Körperschaft endet allerdings an der jeweiligen poli- 
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tisch-geographischen Grenze, z. B. des Landkreises oder der 
kreisfreien Stadt. Das städtische Müllfahrzeug, das für einen über-
regionalen Transport eingesetzt werden soll, braucht dafür eben-
falls eine Genehmigung" (Kunig/Schwermer/Versteyl, Randnum-
mer 9 zu § 12). 

Die Bundesregierung schließt sich dieser Auffassung an und wird 
im Rahmen der Novelle zum Abfallgesetz die Notwendigkeit 
einer ausdrücklichen Klarstellung prüfen. 

Die Länder haben bereits gegenwärtig die Möglichkeit, mittels 
der Entsorgungsplanung nach § 6 AbfG — insbesondere durch die 
Festlegung von Standorten und Einzugsbereichen - die Abfall-

ströme ihrer Gebietskörperschaften auch ohne Einsammlungs-
und Beförderungsgenehmigung zu steuern. Auf die Kommunal-
aufsicht wurde bereits oben hingewiesen. 

8. Welche anderen Möglichkeiten bestehen, Ferntransporte von Sied-
lungsabfällen zu kontrollieren bzw. zu unterbinden? 

Siehe Antwort auf Frage 7. 

Darüber hinaus ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die 
mit modernen, technisch anspruchsvollen Entsorgungsanlagen 
verbundenen Kosten großräumige Lösungen erfordern. Dies gilt 
auch für die Entsorgung von Siedlungsabfällen. Der prinzipiell 
richtige Grundsatz der Nähe, der auch zur Verbesserung der 
Akzeptanz für Anlagen beiträgt, ist insoweit zu relativieren. Dies 
gilt für eine gewisse Übergangszeit ganz besonders in den neuen 
Ländern, wo nur eine begrenzte Anzahl von Anlagen zur ord-
nungsgemäßen Entsorgung von Siedlungsabfällen zur Verfügung 
steht. 

9. Wie beurteilt die Bundesregierung die unsachgemäße Entsorgung 
von Sonderabfällen unter dem Deckmantel des Wirtschaftsgutes? 

Die „Beseitigung" von als „Wirtschaftsgut" deklarierten Abfällen 
stellt einen Verstoß gegen die Vorschriften des Abfallgesetzes dar 
und ist zumindest als Ordnungswidrigkeit, bei Sonderabfällen 
sogar als Straftat zu ahnden. 

10. Denkt die Bundesregierung daran, die bisher in der Bundes-
republik Deutschland übliche Differenzierung zwischen Abfällen 
und Reststoffen entsprechend den Urteilen des Europäischen Ge-
richtshofes und den Inhalten der Baseler Konvention aufzuheben? 

Wenn ja, wann? 

Die Bundesregierung beabsichtigt, im Zuge der bevorstehenden 
Novellierung des Abfallgesetzes auch die Frage der Abgrenzung 
von Reststoffen zu Abfällen im Hinblick auf die Überwachung 
grundsätzlich zu überprüfen. 
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Für den Anwendungsbereich des Baseler Übereinkommens 

(UNEP-Konvention zur Kontrolle der grenzüberschreitenden Ver-

bringung gefährlicher Abfälle) und für den grenzüberschreiten-

den Verkehr innerhalb der Europäischen Gemeinschaft wird be-

reits der Entwurf eines Vertragsgesetzes, den die Bundesregie-

rung bis April diesen Jahres vorlegen wird, eine Überwachung 

der Reststofftransporte beinhalten. 

Der Bundesregierung ist eine Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs, die eine prinzipielle Aufhebung der Differenzierung 

zwischen Abfällen und Reststoffen fordert, nicht bekannt. 

 



 


